
Allgemeine Geschäftsbedingungen

 1. Geltung

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle 
Design-Aufträge (kreative Leistungen) zwischen dem 
eingetragenen Unternehmen „polycoon“, Nina Eisner 
(im Folgenden „Designer“) und dessen Auftraggeber (“AG“). 

Die AGB sind nicht auf den Verkauf von Originalen oder auf 
gewerbliche Leistungen anzuwenden.

2. Grundlagen der Zusammenarbeit

2.1. Grundlage jedes Auftrags ist ein vom AG vorgegebener 
Rahmen (Briefing), dessen Anforderungen vom Designer zu 
erfüllen sind. Innerhalb des Briefings besteht bei der Erfüllung des 
Auftrags Geltungsfreiheit.

2.2. Der Designer schafft das Werk eigenverantwortlich in eigener 
Person; er ist jedoch berechtigt, zur Durchführung 
sachverständige Mitarbeiter oder Kooperationspartner 
heranzuziehen.

2.3. Allfällige Beratung des Designers bezieht sich ausschließlich 
auf das Fachgebiet Design, die Haftung für den „Rat des Fach-
manns“ nach ABGB (§ 1299) ist auf dieses Gebiet beschränkt.

2.4. Der AG sorgt dafür, dass dem Designer alle Unterlagen u. 
Umstände sowie Anweisungen, die zur optimalen Auftragser-
füllung notwendig sind, zeitgerecht u. vollständig zugänglich 
gemacht werden.

 3. Urheberrecht und Nutzungsrecht

3.1. Soweit zwischen AG u. Designer nichts Abweichendes 
vereinbart wurde, räumt der Designer dem AG ein Werksnutzungs-
recht (ausschließlich Nutzungsrecht) ein. 
Hiervon ausgenommen sind allfällige Programmierleistungen.

3.2. Der AG erwirbt mit vollständiger Bezahlung des 
Gesamthonorars u. der Nebenkosten das vereinbarte Nutzungs-
recht an den Erfüllung des Auftrags geschaffenen Werken in der 
gelieferten Fassung, für den vereinbarten Zweck u. Nutzungs
umfang. 

3.3. Wurden über Nutzungszweck u. -umfang keine Vereinbarun-
gen getroffen, gilt für die Auftragserfüllung erforderliche 
Mindestumfang. 
Jede anderweitige oder weitergehende zukünftige Nutzung 
erfordert die honorarwirksame Zustimmung des Designers.

3.4. Jede Änderung, Bearbeitung oder Nachahmung der zur 
Nutzung überlassenen Werke ist unzulässig, solange nicht das 
Recht auf Bearbeitung schriftlich u. gegen Honorar eingeräumt 
wurde. Die dem AG, dem Nutzungswerber, eingeräumten Rechte 
dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Designers an Dritte 
entgeltlich oder unentgeltlich weitergegeben werden.

3.5. An den Entwürfen, Ausarbeitungen u. Computerdaten erwirbt 
der AG kein Eigentum. Im Fall der Einzelrechtsnachfolge gehen 
alle Rechte u. Pflichten an den Rechtsnachfolger über, jedoch nur 
in dem zwischen dem Designer u. seinem AG vereinbarten 
Umfang. 

3.6. Eine allfällige Ausweitung der Nutzung durch Rechtsnachfol-
ger bedarf in jedem Fall der Zustimmung des Designers. Wünscht 
der AG die Übergabe der Computerdaten, erfordert dies eine 
zusätzliche schriftliche Vereinbarung.

3.7. Will der AG nach Auftragserfüllung, Rücktritt bzw. nach 
Kündigung eines Rahmenvertrages die erarbeiteten oder gestalte-
ten Konzepte, Ideen oder Werke unverändert weiter nutzen, 
erfordert dies die Einräumung des unbeschränkten Nutzungs-
rechts; wenn diese von Dritten oder dem AG verändert, aktualisiert 
oder als Grundlage für Weiterentwicklungen verwendet werden 
sollen, zusätzlich die Einräumung des Rechts auf Bearbeitung 
durch Dritte. 

 4. Bezahlung der Leistungen

4.1. Alle Leistungen des Designers erfolgen gegen Entgelt, 
lediglich die zur Offertlegung nötige Erstellung von Leistungs-, 
Zeit- und Kostenplänen erfolgt kostenlos.

4.2. Wenn nichts anderes vereinbart ist, entsteht der Honorar-
anspruch des Designers für jede einzelne Leistung bzw. Phase, 
sobald diese erbracht wurde. Das Honorar hierfür ist binnen 7 
Tagen zu begleichen sofern nicht im Einzelfall besondere 
Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart werden.
Die vom Designer erstellte Leistung bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung der Leistungen einschließlich aller Nebenverbindlich-
keiten im Eigentum des Designers.

4.3. Bei Zahlungsverzug des AG gelten die gesetzlichen Verzugs-
zinsen in der für Unternehmergeschäfte geltenden Höhe.
Weiters verpflichtet sich der AG für den Fall des Zahlungsverzugs 
dem Designer die entstehenden Mahn- u. Inkasso-spesen, soweit 
sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, 
zu ersetzen.
Dies umfasst jedenfalls die Kosten zweier Mahnschreiben in 
marktüblicher Höhe sowie eines Mahnschreibens eines mit der 
Eintreibung beauftragten Rechtsanwalts. Die Geltendmachung 
weitergehender Rechte u. Forderungen bleibt davon unberührt.

4.4. Im Falle des Zahlungsverzuges des AG kann der Designer 
sämtliche, im Rahmen anderer mit dem Kunden abgeschlosser 
Verträge, erbrachten (Teil-)Leistungen sofort fällig stellen. Weiters 
ist der Designer nicht verpflichtet, weitere Leistungen bis zur 
Begleichung des aushaftenden Betrages zu erbringen.

4.5. Wurde die Bezahlung in Raten vereinbart, so behält sich der 
Designer für den Fall der nicht fristgerechten Zahlung von 
Teilbeträgen oder Nebenforderungen das Recht vor, die sofortige 
Bezahlung der gesamten noch offenen Schuld zu fordern 
(Terminverlust).

4.6. der AG ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen 
Forderungen des Designers aufzurechnen, außer die Forderung 
des AG wurde vom Designer schriftlich anerkannt oder 
gerichtlich festgestellt.

4.7. Wird eine Präsentation mit Vorentwürfen gefordert, gilt dies 
als Auftrag, einen definierten Leistungsinhalt zu erbringen. 
Die Höhe des Präsentationsentgelts ist frei vereinbar. 
Mit Durchführung der Präsentation gilt ein Präsentationsauftrag 
als erteilt, angenommen u. erfüllt.

4.8. Vergibt ein AG oder Auslober eines Präsentationswettbe-
werbs nach erfolgter Präsentation überhaupt keinen oder nur 
einen erheblich reduzierten Auftrag an den Designer oder einen 
Präsentationsmitbewerber, stehen dem Designer das volle 
Gestaltungshonorar anstelle des reduzierten Präsentationshono-
rars zu.

4.9. Das Präsentationsentgelt beinhaltet keine Einräumung von 
Nutzungsrechten. 

 5. Leistung, Fremdleistungen und 
     Produktionsüberwachung

5.1. Zur Erbringung der gewünschten Leistung samt Übergabe 
der Produktionsdaten gilt eine angemessene Entlohnung nach 
§ 1004, 1152 ABGB als vereinbart. Die Übergabe von 
Entwicklungsdaten ist nur dann ein Teil der Leistung wenn sie 
schriftlich u. gegen entsprechendes zusätzliches Honorar 
vereinbart wurde.

5.2. Der Designer ist ermächtigt, mit dem Auftrag in Zusammen-
hang stehende, notwendige oder vereinbarte Nebenleistungen 
entweder gegen ortsübliches Entgelts selbst zu erbringen oder im 
Namen u. für Rechnung seines AG an Dritte in Auftrag zu geben.

5.3. Die Koordination sowie die Überwachung der 
Vervielfältung/Produktion (wie auch Farbabstimmung oder 
Drucküberwachung) können vom AG an externe Producer-
Fachleute oder den Designer vergeben werden. Sie erfordern 
einen getrennten Auftrag und erfolgen gegen Entgelt.

 




